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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Schreibensentwurf an 
den Grossen Rat. 

 
Begründung 
Der Regierungsrat anerkennt das schwere Unrecht, das den Opfern von für-
sorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen zugefügt wurde 
und misst dessen Aufarbeitung und Wiedergutmachung eine hohe Bedeu-
tung bei. Seit dem kantonalen Beitrag von 2 Mio. Franken im Jahr 2019 er-
folgten jedoch keine weiteren Zahlungen an den nationalen Solidaritätsfonds. 
Da der Bund die Auszahlung der vollen Entschädigungssumme an alle be-
rechtigten Personen unabhängig von den kantonalen Beiträgen sicherstellt, 
würde eine erneute Zahlung keinen Mehrwert für die Betroffenen schaffen, 
sondern lediglich zu einer Entlastung des Bundeshaushalts führen. Dabei zu 
beachten gilt, dass der Kanton Basel-Stadt im interkantonalen Vergleich be-
reits einen überdurchschnittlichen Beitrag geleistet hat. Entsprechend erach-
tet es der Regierungsrat nicht als vorrangige Aufgabe des Kantons Basel-
Stadt, weitere Zahlungen an den Solidaritätsfonds des Bundes zu leisten.  

 

 

 


